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Üie Genauigkeit emer solch selbsfandig·en stereophotograrnmetrischen Auf
hahme ist j edoch nur dann als bestimmt geg·eben anzusehen,  wenn au[�er der 

relativen Genauigkeit der Basis und der Brennweite, d. i. �_lJ = o/ = 10\ u 

noch det' N ach\veis geliefert wird, daß die beiden Platten während der Exposi
tion bis atlf wenige Sekunden genau in e iner Ebene lagen, was durch einen oder 
tnehtel'e Probepunkte nachgewiesen werden kann.  

Es sei mir g·estattet, auch an dieser Stel le ,  meinem hochverehrten Lehrer, 
dem Herrn Hofrate Prof. Dr, A. S c h e l l , der m ich bei der Abfassung dieses Auf
satzes mit seinem b ewährten Rate förderte ,  meinen tiefgefühlten Dank zu sagen.  

ie n h r hen 
ihre Entstehung, Bel astung und deren grundbücherliche Durchführung. 

Vou August G a b  r i e 1 1  i ,  k .  k. Geometer in Zel l  ZLm See. 
Auf Grund der zwischen Österreich rnd Bayern am 18. März 1829 geschlos

senen Konvention über die Forst- und Salinenverhältnisse wurden der kön. bayr. 
Regierung auf dem k. k. österr. Landesgebiete zur Deckung des Holzbedarfes der 
Rz icher.haller Salzwerke die bereits seit Jahrhunderten cli�sem Zwecke dienenden 
großen Besitzungen im Loferer und Saalfeldner Gebiete, die sogenannten Saal
forste, mit Ausnahme der darin befindlichen, den k. k. Untertanen verbleibenden 
oder ihnen durch eigene S tipulation der Konvention zugewiesenen Güter, Ehealpen, 
Eheblößen, Mähder und E tzen, als \ ol les, unwiderrufliches Grundeigentum und 
fiir ewige Zeiten steuer- und abgabenfrei, jedoch unter kais. kön. Souveränität 
überlassen. (Art. I bis III. )  

Die  kön. bayr. Regierung übernimmt (Art. XVII I b is  XXV) mit  den Saal
forsten zugleich auch die Verpflichtung, einen Teil ihres Holzertrages für die Be
dürfnisse jener k .  k. Untertanen, öffentlicher Gebäude und Anlagen abzugeben, 
welche bisher mit ihrem Holzbezuge an die bei Bayern verbleibenden oder an 
Baye1 n neu überlassenen Saalforste angewiesen waren, und zwar den Bedarf der
selben an Brenn-, Bau-, Zaun-, Dach- und Badholz zu decken, soferne nicht dieser 
Bedarf schon durch den Ertrag von Eigentumswäldern, Hofsachen und Freiwal
dungen gedeckt erscheint . 

Diese Holzbezugsrechte wurden von einer gemischten Kommission genau 
fixiert und i n  den Liquidationsprotokollen handschriftlich niedergelegt. 

Ferner wird (Art. XXVI) den hiezu berechtigten Gütern und Alpen die Weide· 
benützung i n  den Saalforsten i n  der früheren Ausdehnung derart und unentgeltlich 
gestattet, als es sich mit dem Zwecke der Erhaltung des Waldbestandes verträgt. 

Diese Weiderechte wurden, falls sie n,icht schon durch bestehende Urkunden 
nachgewiesen waren, nach den bisherigen Gepflogenheiten festgelegt und in neu 

errichtete Urkunden, die sogenannten Eichbriefe niedergeschrieben 
Dies der kurze Auszug aus den Artikeln I bis XXVI der Salinenkonvention, , 

welche für die grundbiicherlichen Eintragungen in Betracht kommen.  
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Bei der Aulegung der neuen Grundbücher im Kronlande Salzburg in den 
70er Jahren wurden diese Rechte und Lasten zum Teile überhaupt nicht, zum 
anderen Teile in  sehr mangelhafter Form in die Grundbücher eingetragen, was 
darin seinen Grund haben mochte, daß dem Anlegungskommissär keine o der nur 
ungenügende Behelfe zur Verfügung standen. 

Die grundbücherliche Durchführung bezüglich dieser Rechte und Lasten, be
ziehungsweise die R ichtigstellung der bereits vorhandenen bücherlichen Eintragun
gen unter Hinweis au f  die §§ 5 und l 2 des allgemeinen Grundbuchsgesetzes vom 
25.  Jul i  1 87 1 , R -G.-B I .  Nr. 7 5 ,  war eine bereits seit Dezennien zwischen der 
österreichischen und bayrischen Regierung schwebende Angelegenheit und wurde, 
da eine prinzipielle Einigung hierüber erzielt worden war, eine gemischte Kommis
sion nach Salzburg einberufen, welche in  der Zeit vom 25 . bis 28. Juli 1 902 tagte. 

Da die prinzipielle Zustimmung der kön. bayr. Reg:erung für die grund
bücherliche Eintragung der Saalforstbelastungen bereits vorlag, so stand den Be
rati:ngen der Kommission nur ein wesentliches Hindernis im Wege, welches darin 
bestand, claL1 die in den Urkunden, auf Grund welcher die Eintragungen vorzu
nehmen wären, aufscheinenden Forstdistrikte und \Veidebezirke in keinem Zusam
menhange s tehen mit den in den Grundbüchern v( irgetragenen Parzellen des öster· 
reich ischen Grundsteuerkatasters. Der diesbezügliche Vorschlag der königl. bayr. 
f\egierung, von welcher die Anregung der k. k. österreichischen Regierung zur 
Heranziehung ihrer Vermessungsorgane für diese Arbeiten grundsätzlich genehmigt 
worden war, ging dahin, die belasteten Forstdistrikte uud Weidebezirke aus den 
Kalastralparzellen, in  denen sie l iegen, katastermäfüg auszuscheiden und sie a ls 
selbstständige Parzellen zu behandeln, geradeso wie s ie tatsächl ich als wirtschaft. 
l iehe Einheiten bestehen. 

Über Veranlassung des k .  k .  Finanzministeriums waren bereits dt:rartige 
probeweise Einzeichnungen, respektive Übertragungen von den bayrischen Haupt ·· 
karten in die österreichischen Mappen vorgenommen worden, welche das gewünschte 
Resultat nicht l ieferten, weil man von der Voraussetzung ausging, daß es sich 
hiebei um die Erzielung einer vollständig genauen geometrischen Darstellung der 
belasteten Liegenschaften handle .  Nach den Ausführungen der Zentralleitung im 
Finanzministerium wür,cle dies nur durch genaue Vermessung der D istrikte und \ 
Bezirke ermöglicht . werden, was jedoch mit Rücksicht auf den großen Zeit- und 
Kostenaufwand, · sowie die Beistellung des erforderlichen Vermessungspersonales 
große Schwierigkeiten bereiten würde ; dagegen wäre aus den vorgenommenen 
probeweisen Einzeichnungen zu entnehmen, daß die Übertragungen immerhin mit 
approximative1: Richtigkeit erfo lgen könnten. 

Gegen einen von der bayrischen Regierung eingebrachten Eventualantrag, 
der dahin ging, daß in der grundbücherlichen Eintragungsformel eine Einschrän
kung des Servitutsrechtes auf das belastete Objekt, falls dasselbe nicht eine ganze 
Parzelle, sondern nur einen Teil derselben bildet, zum Ausdruck gebracht werde, 
erhob der Vertreter des k .  k. Justizministeriums Bedenken, dahin gehend, daß bei 
einer solchen Eintragung die räumlichen Grenzen eines solchen Parzellenteiles in 
keiner Weise ersichtlich seien und der Grundbuchsrichter n icht  in  der Lage wäre, 
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die Zugehörigkeit der belasteten Liegenschaft zu der betreffenden Parzelle zu 
ermessen. 

Es würde vielmehr in jedem einzelnen Fal le die Identi tät der belasteten 
Liegenschaft festzustellen sein und könnte dann erst auf Grund dieser Feststell ung 
die Beschränkung des Rechtes auf einen Parzellenteil ausgesprochen und im Grund
buch eingetragen werden. Hiezu eigne sich am besten eine geometrische Situation, 
durch welche die Lage des belasteten Objektes veranschaulicht werde. Nach dem· ·  
diesbezüglich eingebrachten Antrage soll der k . k .  Vermessungsbeamte die Em
zeichnung der belasteten Forstdistrikte und Weidebezirke unter· Zuhilfenahme der 
bayrischen Hauptkarten, sowie der in den Urkunden enthal tenen genauen Beschrei
bung der Distrikts- und Bezirksgrenzen in Lithographie .1 der österreichischen Ka
tastermappen vornehmen, auf Grund welcher die Identifizierung der belasteten 
Liegenschaften mit den Parzellen des österreichischen Katasters durchgeführt 
werden kann. 

Um einige Bedenken, welche von den bayrischen Vertretern gegen diesen 
Antrag vorlagen, zu zerstreuen, begab sich die Kom�ission nacl1 Lofer; um nach 
Einsichtnahme in die Grundbücher, an Hand der geometrischen Einze ichnungen 
die übertragenen Umfangsgrenzen an Ort und Stelle zu begehen, wobei konstatiert · 
wurde, daß diese Grenzen in der Natur genau und fest vermarkt sind und diese 
Marken mit den i n  der Grenzbeschreibung vorkommenden vollkommen überein
stimmen, sowie, daß auf Grund der gemachten Einzeichnungen in die österreichi
schen Katastralmappen der betreffende Grenzzug jederzeit verläßl�ch ermittelt 
werden könnte. 

Dadurch wurden die Bedenken der. bayrischen Vertreter vol l kommen zerstreut, 
worauf in Übereinstimmung sämtlicher Kommissionsmitgl ieder die - gefaßten B�- · 
schlüsse in sieben Punkten zusa.mmengefaßt wurden, i n  denen die den Grundbuchs
gerichten, den kön. bayr. Forstämtern ,  als Vertretern des kön. bayr. Ärars und 
dem Vermessungsbeamten von Zell am See zugeteilten Agenden im Prinzip fest· 
gelegt wurden. 

Eine weitere Kommission, welche für den 1 8 . November 1 903 nach Saal: 
felden einberufen wurde, hatte den Arbeitsplan un.t die weiteren Detai ls . für die, : 
Durchführung zu besprechen, wodurch die Basis für diC grundbücherlichen Ein
tragungen gegeben erschien . 

· Die · kön. bayr. Saalforste bestehen aus größeren, geschlossenen Grundkom
plexen, nur selten von Enklaven, meist Ehealpen unterbrochen. Sie erstrecken 
sich

' 
in einer Ausdehnung von 1 8.398 ha in 1 4  Katastralgemeinden der Loferer . 

und Saalfeldner Gerichtsbezirke und schließen .•inen großen Tei l der jagd- und 
waldreichen l.;eoganger- und Loferer Steinberge, des Reitergebirges und des west
l ichen Teiles des steinernen Meeres in sich . Sie zerfallen in drei Wirtschaftsbezirke, 
deren Agenden den kön. bayr. Forstämtern Leogangtal, Saalachtal unrl Unkental 
übertragen sind. Die Einrichtung dieser Forstämter ist ähnlich jener der öster-
reichischen Forstverwaltungen. 

· 
Die Einteilung der Saalforste ergibt sich aus der Art ihrer Belastungen mit 

Holzbezugs- und . Weiderechten und der räumlichen Beg_renzung derselben. Sie 
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zerfallen i 1 1 6i Forstdistrikte u nd 65 Weidebezfrke. Während die Begrenzung der 
ersteren mehr na türlichen Grenzmarken folgt, ist die der letzteren durch Zäune 
(Weidehöag) gegeben . Es kommt daher nur selten vor, daß Forstdistrikts- und 
Weidebezirksgrenzen zusammenfallen. Im Gegensatze zu den Forstdistrikten, welche 
auf das Territorium der Saalforste beschränkt sind, . de�nen si�h die , Weidebezirk� . 
auch auf den angrenzenden bäuerlichen Besitz aus, so daß dieselben häufig nur · 

. . . � 
zum kleinsten Teil auf Saalforstgrund liegen. · . . . . 

Die österreichisc.he Vermessung der Saalforste tanp, wie die .Detailaufnahm'e 
der G�meinden des Kronlandes Salzburg überhaupt, i n  den Jahren 1 829 

·�_nd 1 830 : ·  
stat t, während die Vermessung derselben durch bayrische Organ� hievon ·w.nab-:. „ 
hängig in den Jahren 1 830 und 1 83 1 ,  somit ein Jahr �päter erfolgte. Per · letz
teren ging eine sehr detaillierte Vermarkung voraus. Die . Aufnahme . selbst erfolg.te 
auf Grund einer trigonometrischen Triangulierung" in ,\,eiche geeigne1te Grenzpunkte 
einbezogen wurden.  Von diesen trigonometrisch festgelegten G_renzpunkteff wurde 
der G renzzug durch direktes Messen der Längen und Winkel fixiert, erschien dies 
aber an einzelnen Stellen infolge von Terrainschwierigkeiten untunlich, . so· wurden 
HiHsdreiecke eingeschal tet. Das ganze Aufnahmsgrbiet war in Sektionen eingeteilt, . 
in denen die Grenzsteine von 1 angefangen . in  arithmetischer Reihe auf einan.

der 
folgten. Für jede dieser Aufnahmssektionen wurde eine. erschöpfende Grenzbe· 
schreibung angelegt und derselben eine Situation 1 : 5000 �ngeschlossen, in welcher. 
auch die Terraingestaltung durch Schraffen und-� Schic_hteniinien zum A�sdruck 'ge-
bracht wurde. · 

Von 20 zu 20 Jahren findet die Begehu.ng  der Grenze� durch . die soge
nan!lte Hoheitsko�miss ion statt, deren . Vertreter durch die beiderseitige� Regie
rung.

en bestimmt wf>rden, ·und der�n Aufgabe dar_in· · besteht, ':?r.handene Grel1t- . : ' 

. gebrechin zu beheben, wie abhanden gekommene_ Grenzst�ine durch ne�e zu :. 

ersetzen , abgerutschte, �ersunkene oder umgeta_Hene neu aufzu.richte'n� Hiehei b�· : 
währen sich obengenannte Grenzbeschr�ibungen vortre_fflirh, '. ·da de� betreffende 

ermessungstechniker, der von österreichischer Sei�e beigestellt wird, jederzeit ·_in 
der Lage ist, den ursprüngli�hen Standpunkt �ines Grenzstei1_1es voll�ommen genau · 
zu ermitteln. Aber n icht nur· die Ei_g-entumsgrenzen,· sondern !auch die Gren-zen der - , 

Forstdistrikte der .Maisalpen•) und des Jagdgutes Falleck siru:L. g · rsieint.-....----'-'--::'"-::--:: 
Meine Aufgabe bestan

·d nun darin, �ie in den Urkunden det�illiert beschrie
benen Grenzen der Forntdistrikte und Weidebezirke · aus · den bi�.yrischen Haup�·
brten , (Maßstab J : 1 0.000) in die Mappen ,des österreichische� Kafas'ters zu 
übertragen. · · · 

Diese Arbeiten,  welche sich im Anfange leicht _u_nd· einfac� gesta_lt�jent · 
wurden immer komplizierter, je grölJ_er die geschlossenen Komplexe der $.aaJfor�te 

' . 

•)
.
Die l\J a i s a l p c n gehören im Gegensat7.e zu den E h e � 1 P .e 'n, ":eiche Pri�a!eig�tum

. 
si�� ,  . 

zu den Saal forsten und h;iben die berechtigten Güter nur �as R.echt d�s . Viehauftriebes und · de( Be
nützung d er A lphütten. 1Jnter Maisalpen, wie sie in den .Saalfoisten ·1,äufig vorkomineq, �ersteht man 
eine zirka 1 _ 3 /ia große Al plläche, die sogenannte � 1 p s m a h d, a�f welcher sich

" 
di� Alp�ütte� de.r 

herechtigien Güter befinden. Die Maisalpe �st vpn dem angrenzenden Saalforst„ der eigentlichen Vieh
Weide, durch Zäune abgeschlossen. 

, · . 
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wurden ; als Beispiel diene hiefür die Gp. Nr. -1-49/ l in der Katastral-Gemeinde 
Gföll, welche bei einer Fläche von 3000 !ta zirka 20 Mappenblätter umfassend, 
nicht weniger als 29 Forstdistrikte und Weidebezirke ganz oder teilweise in sich 
einschließt. Eine wesentliche Erleichterung der Einzeichnungen trat dadurr.h ein, 
daß die trigonometrischen Punkte der österreichischen Triangulierung gle ichzeitig 
als Ausgang�punkte für die bayrischen Aufnahmen dienten,  somit auch als solche 
ür  die Übertragungsarbeiten benützt werden konntert. Die Übertragung erfolgte 
in der Regel derart, daß die Sektionslinien der österreichischen Mappenb lätter in 
die bayrischen Karten eingezeichnet und hierauf basierend die Details ühertragen 
wurden. Da vom Ma�stab 1 : 1 0.000 in den Maßstab 1 : 2880 gearbeitet wurde, 
somit vom Kleinen i�s Große, war der erzielte Genauigkeitsgrad kein bedeutend7r, 
immerhin aber für den angesprochenen Zweck vollkommen ausreichend. 

Die Gesamtlänge der auf diese Weise übertrage.nen Linien betrug 1 80.650 m. 
Die Weidebezirksgrenzen wurden von einem 2- mm breiten gelben , d ie Grenzen 
der Forstdistrikte von einem 2 mm breiten grünen Farbenstreifen umfaßt und er
hielten die Weidebezirke ihre Bezeichnung mit einei: gelben arabischen, d ie  Forst

distrikte mit einer grünen römischen Nummer, sowie der ihnen zukommenden Be
nennung. Die einzelnen Mappenblätter wurden zu

. 
·ganzen Gemeinden verbunden, 

um eine genaue Übersicht zu ermöglichen. 
Ferner wurden auf Grund der gemachten Einzeichnungen Zertifikate aus

gestellt, welche die Forstdistrikte un.1 Weidebezirke mit den Parzellen des öster
reichischen Katasters identifizierten. 

J.?ie Einzeichnungen fanden in den Amtslokalen der kön. bayr. Forstämter 
statt und wurden dank der freundlichen Unterstützung der b�yrischen Forstmeister 
verhältnismäßig rasch beendet. Die Arbeitszeit belief sich auf 52 Tage (inklusive . 

Sonn- und Feiertage), allerdings verteilt auf die Jahre 1 90�  bis 1 906, do�h muß 
hiebei auch berücksichtigt werden, daß die Einzeichnungen während der.Feldarbeits
periode ausgeführt wurden neben den sonstigen Evidenzhaltungsgeschäften, die 
_hiebei selbstverständlich auch in ihrem ganzen Umfange aufrecht blieben. 

Da mit den Einzeichnungen ein genaues Vergleichen der in ·beiden Mappen 
dargestellten Grenz�n Hand in Hand ging, so konnte gleichzeitig eine, wenn auch 
nicht bedeutende Al,weichung der in den österreichischen Mappen dargestellten- ' 
Eigentumsgrenzen im allgemeinen mit jenen der bayrischen Mappen konstatiert 
werden. Abgesehen von den unvermeidlichen Fehlern, welche im Aufnahmsverfahren 

· selbst liegen (Verschwenkung infolge der graphischen Triangulierung etc.) mag 
hiebei zum größten Teile der Umstand mitgespielt haben, daß die österreichische . 
Aufnahme der Saalforste· noch vor der Vermarkung derselben vorgenommen wo�den 
sein dürfte, und daß hiebei weniger rigoros , vorgegangen wurde, weil die Saal
forste bereits größtenteils den Alpenregionen angehören. Es wurden jedoch auch 
· .Fehler gefunden, welche nicht mehr auf eine obenangeführte Quelle zurückgeführt. 

. ' 
werden können, die in ihrer Gesamtheit zirka 1 30 !ta Fläche ausmachen und deren 
Vorhandense�n . umsom�hr überraschte, als doch in den 70er Jahren die Reambu
lierung des �atasters und die Anlegung der neuen Grundbücher 1m Kronlande 
Salzburg stattfand. 
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Es erübrigt nur noch, das Verfahren des Grundbuches bei der Eintragung 
dieser Rechte und Lasten kurz anzuführen . 

Das Grundbuchsgericht setzt auf den in der angegebenen vVeise vom k. k. 
Vermessungsbeamt�n adjustierten Mappenabdruck die Amtsbemerkung bei, daß die 
Einzeichnung der Forstdistrikts- und Weidebezirksgrenzen nur zur Veranschau 
l ichung der Lage der Distrikte und Bezirke di��e. Es nimmt sodann das An
suchen der Parteien um grundbücherlicht: Einverleibung der Forstserv i tute proto
kol larisch au f. Der Mappenabdruck nebst dem Identifizierungs:ze�tifikat- wird der 
grundbücherlichen Urkundensammlung einverleibt. Im Protokolle wird die Identifi
zierung von beiden Parteien als entsprechend anerkannt  und seitens der kön. bayr. 
Forstämter die Einwill igung zur angesuchten grundbüc}\erlichen Einverleibung erklärt . „ .  
Die Ein tragungsformel im Grundbuch wurde in nachstehender durch Beispiele er.-· · 
sicht licheren Form festgelegt : 

, -

a) bezügl ich der Holzbezugsrechte : 
Auf Grund des Einforstu ngsliquidationsprotokolles Nr. (24) vom (28. YI.  1 832) 

und der Protokollserklärung vom (28. VI. 1 905) wird auf dem aus den Gp. (-Nr. 476, 
477 ,  478) und einem Teile der Gp, (479) bestehenden, auf der Katastralmappen
kopie, d ie in der Urkundensammlung unter Tagebuchzahl (230/5) erliegt, darge
stellten, m i t  einem grünen Streifen eingefaßten kön .. bayr. Saalforst Nr. (XIX 
Diesbach) als dienendes Gut die Dienstbarkeit des Holzbezugsrechtes nach Maß
gabe des bezogene·n Liquidationsprotokolles und der Artikel XV.HI bis XXV der · · ' . , 
Salinenkonvention vom 1 8  März 1 829 für den jeweiligen Eigentümer des (Fritz- . · -. , .' . 

gutes) in (Pirzlbach) Katastralgemeinde, '(Oberw�ch) G. E. ( 1 ). als' . herr�ch�n- · '�. , ' 
des G ut einverleibt. 

-

b) Bezüglich de� Weiderechte : 
Auf Grund des Eichbriefes . vom ( 1 2: VII. 1 832.J  und der Protokollserklärung 

vom (28. VI . 1 905) · \vird auf dem aus den Gp. (58:!, 586) und Teilen der Gp. 
(593,  596, 603) bestehenden , auf der •Katastialmappenkopie, die I n  der Urkunden
sammlui1g unter Tagebuchzahl (242/5) erl iegt, d�rgestetiten, , mit einem gelben 
Streifen eingefaßten Weidebezirk Nr. ( 1 3)' für die Maisalpe '(Hoch.�lm) als d ie�en
des Gut, die Dienstbarkeit des Weiderechtes ·1iach Maßgabe des bezogenen Eicb2 
briefes und der Artikel XXVI bis XXVIII der Sali11enkonve'ntion vom 1 8. März 
1 829 für die jeweil igen Eig�ntüm�r folgender Güter in (Pirzlbacl i )  und zwar (FritZ: 
gut) G. E. · (28 1, (Asengut) G .  E. (32) und .(l'eselgut) �.: • .  ��-Grundbucha-er-_-.-:--;::= 

Katastralgemeinde (Oberweilfü.ach)' als herrs'chende qüter einyerleibt. . 
- · 

Diese Arbeiten sind nun beendet und wurde denselben seitens der betefü�, ' 

ten Kreise ein ziemlich reges Interesse entgegenbrac�.t .  
· · 

K leine Mitt'3ih;1ngen. , ' . 

Neurennessung der-Landeshauptstadt Czernowltz; Wir erfahren; daß·'die Neuaufnahm� .des 

Gemeindegebietes der Hauptstadt von B u k o w i n  a nach -d�r. Polygonalmethod�. schon . �em-

nächst in Erwägung gezogen und baldigst in Angriff genommen 
_
w�r�en wird. · ' ' 


